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1 
Oberfinanzbezirk Düsseldorf 
1.1 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Bergisches Land in Wuppertal 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind 
zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-Mettmann, Hilden, Remscheid, Solingen-Ost, 
Solingen-West, Velbert, Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Elberfeld 
e) bei Großbetrieben der Wirtschaftsabschnitte „Energie- und Wasserversorgung“ sowie „Ver-
kehr und Nachrichtenübermittlung“ (ohne die Wirtschaftsklasse „Lagerei“ sowie ohne die Wirt-
schaftsgruppe „Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung“) der Gebietskörperschaften (§§ 108, 
114 GO), 
f) bei Gebietskörperschaften, die Großbetriebe der unter Buchstabe e) aufgeführten Wirt-
schaftsabschnitte unterhalten, mit ihren wirtschaftlichen Unternehmen und Gesellschaften (§§ 
108 ff. GO) 
zu e) und f): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-Mettmann, Essen-Nord, Essen-Ost, Essen-
Süd, Hilden, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen-Nord, Oberhausen-Süd, Remscheid, Solingen-
Ost, Solingen-West, Velbert, Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Elberfeld 
1.2 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Düsseldorf I in Düsseldorf 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
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Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind 
zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-Altstadt und Düsseldorf-Nord 
e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im Oberfinanzbezirk Düsseldorf, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, des Wirtschaftsabschnitts „Energie- und Wasserversor-
gung“, soweit nicht die Finanzämter für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Krefeld oder Bergi-
sches Land zuständig sind, 
f) bei Großbetrieben des unter Buchstabe e) aufgeführten Wirtschaftsabschnitts, soweit sie nicht 
zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehören, 
g) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Wirtschaftsabteilung „Kreditge-
werbe“ ohne die Wirtschaftsunterklassen „Institutionen für Finanzierungsleasing“ und 
„Leihhäuser“, 
bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung, soweit sie nicht zu einem Konzern 
im Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehören 

zu e) bis g): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbezirks Düsseldorf 
1.3 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Düsseldorf II in Düsseldorf 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind 
zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-Mitte und Düsseldorf-Süd 
e) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Wirtschaftsabteilung „Versiche-
rungsgewerbe“, 
bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung, soweit sie nicht zu einem Konzern 
im Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehört, 

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab einem späteren Zeitpunkt Verlustzuwei-
sungsgesellschaften sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die Gründung oder den späteren Zeit-
punkt folgenden Kalenderjahres 
zu e) und f): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbezirks Düsseldorf 
1.4 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Essen in Essen 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
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a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind 
zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Essen-Nord, Essen-Ost, Essen-Süd, Mülheim an der 
Ruhr, Oberhausen-Nord, Oberhausen-Süd 
e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im Oberfinanzbezirk Düsseldorf, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, der Wirtschaftsabteilungen „Metallerzeugung und -
bearbeitung“ sowie „Kohlenbergbau, Torfgewinnung“, 
f) bei Großbetrieben der unter e) aufgeführten Wirtschaftsabteilungen, soweit sie nicht zu einem 
Konzern im Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehören, 
g) bei Bauherrengemeinschaften 
zu e) bis g): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbezirks Düsseldorf 
1.5 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Krefeld in Krefeld 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind, 
e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Wirt-
schaftsabschnitte „Land- und Forstwirtschaft“ und „Fischerei und Fischzucht“, 
f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter Buchstabe e) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, 
soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehören 
zu a) bis f): Bezirke der Finanzämter Dinslaken, Duisburg-Hamborn, Duisburg-Süd, Duisburg-
West, Geldern, Kleve, Krefeld, Moers, Wesel 
g) bei Großbetrieben der Wirtschaftsabschnitte „Energie- und Wasserversorgung“ sowie „Ver-
kehr und Nachrichtenübermittlung“ (ohne die Wirtschaftsklasse „Lagerei“ sowie ohne die Wirt-
schaftsgruppe „Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung“) der Gebietskörperschaften (§§ 108, 
114 GO), 
h) bei Gebietskörperschaften, die Großbetriebe der unter Buchstabe g) aufgeführten Wirt-
schaftsabschnitte unterhalten, mit ihren wirtschaftlichen Unternehmen und Gesellschaften (§§ 
108 ff. GO) 
zu g) und h): Bezirke der Finanzämter Dinslaken, Düsseldorf-Altstadt, Düsseldorf-Mitte, Düs-
seldorf-Nord, Düsseldorf-Süd, Duisburg-Hamborn, Duisburg-Süd, Duisburg-West, Geldern, 
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Grevenbroich, Kempen, Kleve, Krefeld, Mönchengladbach-Mitte, Mönchengladbach-Rheydt, 
Moers, Neuss I, Neuss II, Viersen, Wesel 
1.6 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Mönchengladbach in Mönchengladbach 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Düsseldorf zuständig ist, 
c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende, steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind 
zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Grevenbroich, Kempen, Mönchengladbach-Mitte, Mön-
chengladbach-Rheydt, Neuss I, Neuss II, Viersen 
e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im Oberfinanzbezirk Düsseldorf der Wirt-
schaftsabschnitte „Land- und „Forstwirtschaft“ und „Fischerei und Fischzucht“, 
f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter Buchstabe e) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, 
soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk Düsseldorf gehören 
zu e) und f): Bezirke der Finanzämter Düsseldorf-Altstadt, Düsseldorf-Mettmann, Düsseldorf-
Mitte, Düsseldorf-Nord, Düsseldorf-Süd, Essen-Nord, Essen-Ost, Essen-Süd, Grevenbroich, 
Hilden, Kempen, Mönchengladbach-Mitte, Mönchengladbach-Rheydt, Mülheim an der Ruhr, 
Neuss I, Neuss II, Oberhausen-Nord, Oberhausen-Süd, Remscheid, Solingen-Ost, Solingen-
West, Velbert, Viersen, Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Elberfeld 
2 
Oberfinanzbezirk Köln 
2.1 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Aachen in Aachen 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Köln der Konzerne, zu denen min-
destens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbe-
triebsprüfung des Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist, 
c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind, 
e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im Oberfinanzbezirk Köln der Wirtschafts-
abschnitte „Land- und Forstwirtschaft“ und „Fischerei und Fischzucht“, 
f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter Buchstabe e) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, 
soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk Köln gehören 



 5

zu a) bis f): Bezirke der Finanzämter Aachen-Außenstadt, Aachen-Innenstadt, Aachen-Kreis, 
Bergheim, Brühl, Erkelenz, Euskirchen, Düren, Geilenkirchen, Jülich, Schleiden 
g) bei Großbetrieben der Wirtschaftsabschnitte „Energie- und Wasserversorgung“ sowie „Ver-
kehr und Nachrichtenübermittlung“ (ohne die Wirtschaftsklasse „Lagerei“ sowie ohne die Wirt-
schaftsgruppe „Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung) der Gebietskörperschaften (§§ 108, 
114 GO), 
h) bei Gebietskörperschaften, die Großbetriebe der unter Buchstabe g) aufgeführten Wirt-
schaftsabschnitte unterhalten, mit ihren wirtschaftlichen Unternehmen und Gesellschaften (§§ 
108 ff. GO), 
i) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im Oberfinanzbezirk Köln, zu denen mindes-
tens ein Großbetrieb gehört, der Wirtschaftsabteilung „Gewinnung von Steinen und Erden, sons-
tiger Bergbau“ und der Wirtschaftsgruppen „Ziegelei, Herstellung von sonstiger Baukeramik“, 
„Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips“ und „Herstellung von Erzeugnissen aus 
Beton, Zement und Gips“, 
j) bei Großbetrieben der unter Buchstabe i) aufgeführten Wirtschaftsabteilung und Wirtschafts-
gruppen, soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk Köln gehören 
zu g) bis j): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbezirks Köln 
2.2 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Bonn in Bonn 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Köln der Konzerne, zu denen min-
destens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbe-
triebsprüfung des Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist, 
c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind 
zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Bergisch Gladbach, Bonn-Außenstadt, Bonn-Innenstadt, 
Gummersbach, Leverkusen, Sankt Augustin, Siegburg, Wipperfürth 
e) bei Betrieben aller Größenklassen der Konzerne im Oberfinanzbezirk Köln der Wirtschafts-
abschnitte „Land- und Forstwirtschaft“ und „Fischerei und Fischzucht“, 
f) bei Betrieben aller Größenklassen der unter Buchstabe e) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, 
soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk Köln gehören 
zu e) und f): Bezirke der Finanzämter Bergisch Gladbach, Bonn-Außenstadt, Bonn-Innenstadt, 
Gummersbach, Köln-Altstadt, Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-Ost, Köln-Porz, Köln-Süd, Köln-
West, Leverkusen, Sankt Augustin, Siegburg, Wipperfürth 
g) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Köln der Wirtschaftsabteilung „Kreditgewerbe“ 
ohne die Wirtschaftsunterklassen „Institutionen für Finanzierungsleasing“ und „Leihhäu-
ser“, 
bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung, soweit sie nicht zu einem Konzern 
im Oberfinanzbezirk Köln gehören 

zu g): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbezirks Köln 
2.3 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Köln in Köln 
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übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Köln der Konzerne, zu denen min-
destens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbe-
triebsprüfung des Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Köln zuständig ist, 
c) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
d) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind 
zu a) bis d): Bezirke der Finanzämter Köln-Altstadt, Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-Ost, Köln-
Porz, Köln-Süd, Köln-West 
e) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Köln des Wirtschaftsabteilung „Versicherungs-
gewerbe“ und der Wirtschaftsunterklasse „Hörfunk- und Fernsehanstalten“, 
bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung und Wirtschaftsunterklasse, soweit 
sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanzbezirk Köln gehören, 

f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab einem späteren Zeitpunkt Verlustzuwei-
sungsgesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die Gründung oder den späteren Zeit-
punkt folgenden Kalenderjahres, 
g) bei Bauherrengemeinschaften 
zu e) bis g): Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbezirks Köln 
3 
Oberfinanzbezirk Münster 
3.1 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Bielefeld in Bielefeld 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Münster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der Wirtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließlich landwirtschaftlicher und 
forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, sowie der Wirtschaftsgruppen „Obst- und Gemü-
severarbeitung“, „Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tie-
ren“, „Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln“, der Wirtschaftsklasse „Handels-
vermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen 
und Halbwaren“ sowie der Wirtschaftsunterklassen „Milchverarbeitung (ohne Herstel-
lung von Speiseeis)“, „Zuckerindustrie“, „Alkoholbrennerei“, „Großhandel mit Dünge-
mitteln“ und „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoologischem Bedarf, lebenden Tie-
ren und Sämereien“, 
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bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts-
klassen und Wirtschaftsunterklassen, soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanz-
bezirk Münster gehören, 

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind, 
f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab einem späteren Zeitpunkt Verlustzuwei-
sungsgesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die Gründung oder den späteren Zeit-
punkt folgenden Kalenderjahres, 
g) bei Bauherrengemeinschaften 
zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Bielefeld-Außenstadt, Bielefeld-Innenstadt, Bünde, Her-
ford, Wiedenbrück 
h) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der Wirtschaftsabteilung „Kreditgewer-
be“ ohne die Wirtschaftsunterklassen „Institutionen für Finanzierungsleasing“ und 
„Leihhäuser“, 
bb) unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung, soweit sie nicht zu einem Konzern im 
Oberfinanzbezirk Münster gehören 

zu h): Bezirke der Finanzämter Ahaus, Beckum, Bielefeld-Außenstadt, Bielefeld-Innenstadt, 
Bünde, Coesfeld, Detmold, Herford, Höxter, Ibbenbüren, Lemgo, Lübbecke,  Minden, Münster-
Außenstadt, Münster-Innenstadt, Paderborn, Steinfurt, Warburg, Warendorf, Wiedenbrück 
3.2 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Detmold in Detmold 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfung) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Münster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der Wirtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließlich landwirtschaftlicher und 
forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, sowie der Wirtschaftsgruppen „Obst- und Gemü-
severarbeitung“, „Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tie-
ren“, „Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln“, der Wirtschaftsklasse „Handels-
vermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen 
und Halbwaren“ sowie der Wirtschaftsunterklassen „Milchverarbeitung (ohne Herstel-
lung von Speiseeis)“, „Zuckerindustrie“, „Alkoholbrennerei“, „Großhandel mit Dünge-
mitteln“ und „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoologischem Bedarf, lebenden Tie-
ren und Sämereien“, 
bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts-
klassen und Wirtschaftsunterklassen, soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanz-
bezirk Münster gehören, 

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
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Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind, 
f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab einem späteren Zeitpunkt Verlustzuwei-
sungsgesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die Gründung oder den späteren Zeit-
punkt folgenden Kalenderjahres, 
g) bei Bauherrengemeinschaften 
zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Detmold, Höxter, Lemgo, Lübbecke, Minden, Paderborn, 
Warburg 
3.3 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Dortmund in Dortmund 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Münster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der Wirtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließlich landwirtschaftlicher und 
forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, sowie der Wirtschaftsgruppen „Obst- und Gemü-
severarbeitung“, „Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tie-
ren“, „Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln“, der Wirtschaftsklasse „Handels-
vermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen 
und Halbwaren“ sowie der Wirtschaftsunterklassen „Milchverarbeitung (ohne Herstel-
lung von Speiseeis)“, „Zuckerindustrie“, „Alkoholbrennerei“, „Großhandel mit Dünge-
mitteln“ und „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoologischem Bedarf, lebenden Tie-
ren und Sämereien“, 
bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts-
klassen und Wirtschaftsunterklassen, soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanz-
bezirk Münster gehören, 

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind,  
e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind, 
f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab einem späteren Zeitpunkt Verlustzuwei-
sungsgesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die Gründung oder den späteren Zeit-
punkt folgenden Kalenderjahres, 
g) bei Bauherrengemeinschaften 
zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Dortmund-Hörde, Dortmund-Ost, Dortmund-Unna, Dort-
mund-West, Hamm, Lippstadt, Lüdinghausen, Soest 
h) bei Großbetrieben der Wirtschaftsabschnitte „Energie- und Wasserversorgung“ sowie „Ver-
kehr und Nachrichtenübermittlung“ (ohne die Wirtschaftsklasse „Lagerei“ sowie ohne die Wirt-
schaftsgruppe  „Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung“) der Gebietskörperschaften (§§ 108, 
114 GO), 
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i) bei Gebietskörperschaften, die Großbetriebe der unter Buchstabe h) aufgeführten Wirt-
schaftsabschnitte unterhalten, mit ihren wirtschaftlichen Unternehmen und Gesellschaften (§§ 
108 ff. GO) 
zu h) und i): Bezirke der Finanzämter Altena, Arnsberg, Bochum-Mitte, Bochum-Süd, Bottrop, 
Brilon, Borken, Dortmund-Hörde, Dortmund-Ost, Dortmund-Unna, Dortmund-West, Gelsenkir-
chen-Nord, Gelsenkirchen-Süd, Gladbeck, Hagen, Hattingen, Hamm, Herne-Ost, Herne-West, 
Iserlohn, Lippstadt, Lüdenscheid, Lüdinghausen, Marl, Meschede, Olpe, Recklinghausen, 
Schwelm, Siegen, Soest, Witten 
j) Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der Wirtschaftsabteilung „Versiche-
rungsgewerbe“, 
bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung, soweit sie nicht zu einem Konzern 
im Oberfinanzbezirk Münster gehören 

zu j):  Bezirke aller Finanzämter des Oberfinanzbezirks Münster 
3.4 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Hagen in Hagen 
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Münster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der Wirtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließlich landwirtschaftlicher und 
forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, sowie der Wirtschaftsgruppen „Obst- und Gemü-
severarbeitung“, „Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tie-
ren“, „Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln“, der Wirtschaftsklasse „Handels-
vermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen 
und Halbwaren“ sowie der Wirtschaftsunterklassen „Milchverarbeitung (ohne Herstel-
lung von Speiseeis)“, „Zuckerindustrie“, „Alkoholbrennerei“, „Großhandel mit Dünge-
mitteln“ und „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoologischem Bedarf, lebenden Tie-
ren und Sämereien“, 
bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts-
klassen und Wirtschaftsunterklassen, soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanz-
bezirk Münster gehören, 

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind, 
f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab einem späteren Zeitpunkt Verlustzuwei-
sungsgesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die Gründung oder den späteren Zeit-
punkt folgenden Kalenderjahres, 
g) bei Bauherrengemeinschaften 
zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Altena, Arnsberg, Brilon, Hagen, Iserlohn, Lüdenscheid, 
Meschede, Olpe, Siegen 
3.5 
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Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Herne in Herne  
übertragene Zuständigkeiten: 
Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Münster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der Wirtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließlich landwirtschaftlicher und 
forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, sowie der Wirtschaftsgruppen „Obst- und Gemü-
severarbeitung“, „Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tie-
ren“, „Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln“, der Wirtschaftsklasse „Handels-
vermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen 
und Halbwaren“ sowie der Wirtschaftsunterklassen „Milchverarbeitung (ohne Herstel-
lung von Speiseeis)“, „Zuckerindustrie“, „Alkoholbrennerei“, „Großhandel mit Dünge-
mitteln“ und „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoologischem Bedarf, lebenden Tie-
ren und Sämereien“, 
bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts-
klassen und Wirtschaftsunterklassen, soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanz-
bezirk Münster gehören, 

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind, 
e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind, 
f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab einem späteren Zeitpunkt Verlustzuwei-
sungsgesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die Gründung oder den späteren Zeit-
punkt folgenden Kalenderjahres, 
g) bei Bauherrengemeinschaften 
zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Bochum-Mitte, Bochum-Süd, Borken, Bottrop, Gelsen-
kirchen-Nord, Gelsenkirchen-Süd, Gladbeck, Hattingen, Herne-Ost, Herne-West, Marl, Reck-
linghausen, Schwelm, Witten 
h) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der Wirtschaftsabteilung  „Kreditge-
werbe“ ohne die Wirtschaftsunterklassen „ Institutionen für Finanzierungsleasing“ und 
„Leihhäuser“, 
bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabteilung, soweit sie nicht zu einem Konzern 
im Oberfinanzbezirk Münster gehören 

zu h):  Bezirke der Finanzämter Altena, Arnsberg, Bochum-Mitte, Bochum-Süd, Borken, Bott-
rop, Brilon, Dortmund-Hörde, Dortmund-Ost, Dortmund-Unna, Dortmund-West, Gelsenkirchen-
Nord, Gelsenkirchen-Süd, Gladbeck, Hagen, Hamm, Hattingen, Herne-Ost, Herne-West, Iser-
lohn, Lippstadt, Lüdenscheid, Lüdinghausen, Marl, Meschede, Olpe, Recklinghausen, Schwelm, 
Siegen, Soest, Witten 
3.6 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Münster in Münster 
übertragene Zuständigkeiten: 
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Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen (ausgenommen Lohnsteuer-Außenprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen) 
a) bei Betrieben aller Größenklassen im Oberfinanzbezirk Münster der Konzerne, zu denen 
mindestens ein Großbetrieb gehört, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzern-
betriebsprüfung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
b) bei Großbetrieben, soweit nicht ein anderes Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprü-
fung des Oberfinanzbezirks Münster zuständig ist, 
c) bei Betrieben aller Größenklassen 

aa) der Konzerne im Oberfinanzbezirk Münster der Wirtschaftsabschnitte „Land- und 
Forstwirtschaft“, „Fischerei und Fischzucht“ einschließlich landwirtschaftlicher und 
forstwirtschaftlicher Dienstleistungen, sowie der Wirtschaftsgruppen „Obst- und Gemü-
severarbeitung“, „Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tie-
ren“, „Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln“, der Wirtschaftsklasse „Handels-
vermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen 
und Halbwaren“ sowie der Wirtschaftsunterklassen „Milchverarbeitung (ohne Herstel-
lung von Speiseeis)“, „Zuckerindustrie“, „Alkoholbrennerei“, „Großhandel mit Dünge-
mitteln“ und „Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoologischem Bedarf, lebenden Tie-
ren und Sämereien“, 
bb) der unter aa) aufgeführten Wirtschaftsabschnitte, Wirtschaftsgruppen, Wirtschafts-
klassen und Wirtschaftsunterklassen, soweit sie nicht zu einem Konzern im Oberfinanz-
bezirk Münster gehören, 

d) bei Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen sowie 
bei Berufsverbänden, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der 
Betriebe in Größenklassen der sonstigen Fallart „bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften 
und Berufsverbände“ zuzuordnen sind,  
e) bei Personen, die nach den einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen zur Einordnung der Betrie-
be in Größenklassen der sonstigen Fallart „Einkunftsmillionäre“ zuzuordnen sind, 
f) bei Gesellschaften, die ab der Gründung oder ab einem späteren Zeitpunkt Verlustzuwei-
sungsgesellschaft sind, bis zum Ablauf des zehnten auf die Gründung oder den späteren Zeit-
punkt folgenden Kalenderjahres, 
g) bei Bauherrengemeinschaften 
zu a) bis g): Bezirke der Finanzämter Ahaus, Beckum, Coesfeld, Ibbenbüren, Münster-
Außenstadt, Münster-Innenstadt, Steinfurt, Warendorf 
h) bei Großbetrieben der Wirtschaftsabschnitte „Energie- und Wasserversorgung“ sowie „Ver-
kehr und Nachrichtenübermittlung“ (ohne die Wirtschaftsklasse „Lagerei“ sowie ohne die Wirt-
schaftsgruppe „Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung“) der Gebietskörperschaften (§§ 108, 
114 GO), 
i) bei Gebietskörperschaften, die Großbetriebe der unter Buchstabe h) aufgeführten Wirt-
schaftsabschnitte unterhalten, mit ihren wirtschaftlichen Unternehmen und Gesellschaften (§§ 
108 ff GO) 
zu h) und i): Bezirke der Finanzämter Ahaus, Beckum, Bielefeld-Außenstadt, Bielefeld-
Innenstadt, Bünde, Coesfeld, Detmold, Herford, Höxter, Ibbenbüren, Lemgo, Lübbecke, Min-
den, Münster-Außenstadt, Münster-Innenstadt, Paderborn, Steinfurt, Warburg, Warendorf, Wie-
denbrück.“ 
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